
Strafprozessvollmacht  

 

 

Hiermit erteile ich, 

 

 

Rechtsanwältin Manuela Lützenkirchen, Friedrich-Engels-Allee 160, 42285 Wuppertal 

 

Vollmacht 

 

zu meiner Verteidigung und Vertretung in dem Verfahren 

 

 

 

Die Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 

 

1. In allen Instanzen als Verteidiger zu handeln und in öffentlicher Sitzung aufzutreten; 

 

2. Rechtsmittel einzulegen, zurückzunehmen zu beschränken und den Verzicht auf  Rechts- 

    mittel sowie Zustimmung gem. §§ 153, 153 a StPO zu erklären; 

 

3. Strafantrag, Privat-, Neben- und Widerklage zu stellen bzw. zu erheben und zurückzu-   

    nehmen; 

 

4. Mitteilungen, Beschlüsse und Urteile entgegenzunehmen; 

 

5. Untervollmacht zu erteilen; 

 

6. Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens zu stellen und zurückzunehmen; 

 

7.Der Verteidiger wird bevollmächtigt, als Vertreter im Verfahren nach Einspruch gegen den 

   Strafbefehl gem. § 411 Abs. 2 StPO aufzutreten. Gleiches gilt für die Fälle des § 233 Abs. 1  

   und des § 234 StPO. 

 

8. Gelder, Wertsachen, Kosten und Bußzahlungen, Erstattungen notwendiger Auslagen, Ent-                 

    schädigungen, hinterlegte Gelder, Sicherheitsleistungen oder Wertpapiere und Dokumente  

    in Empfang zu nehmen; 

 

9. Entschädigungsanträge nach dem StrEG geltend zu machen und zugesprochene Entschädi- 

    gungen in Empfang zu nehmen. 

 

 

 

 

 

                   , den                                                       ______________________________ 

                                                                                            (                                    ) 

 


